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Die Bedeutung der Noten bei den eidg. Rekruten-Prüfungen
in den einzelnen Dächern.

(Nach dem Reglement vom 20. August 1906.)

Lese».
Note 1: Geläufige« Lesen mit finngemäßer Betonung, sowie «ach In-

halt und Form richtige freie Wiedergabe.
Note 2 : Mechanische Lesefertigkeit und befriedigende Auskunft über den

Inhalt des Gelesenen.
Note 3: Weniger befriedigende« mechanische« Lesen mit einigem Ver»

ständni« deS LesestrffeS.
Note 4: Mangelhafte« Lesen und ganz ungenügende Rechenschaft über

den Inhalt.
Note 5: Des Lesen« unkundig.

Aufsatz.
Sturze schriftliche Arbeit (Brief).

Note 1: Nach Inhalt und Form ganz oder nahezu korrekt.
N ote 2 : In logischer Hinsicht befriedigend, mit mehreren kleinern oder

einzelnen größer» Sprachfehlern.
Note 3: Schwach in Schrift und Sprachform, doch noch zusammen-

hängender, verständlicher Ausdruck.

Note 4: Geringe, für da« praktische Leben fast wertlose Leistung.
Note S: Vollständig wertlose Leistung.

Aechne».
(Eingekleidete Aufgaben. Al» Note im Rechnen gilt der ganzzahlige Durchschnitt

aus der Taxation im Kopf- und Zifferrechnen.)

Note 1: Fertigkeit in den vier SpezieS mit ganzen und gebrochenen
Zahlen (Dezimalbrüche inbegrissen), Kenntnis de« metrischen System« und der

gewöhnlichen bürgerlichen Rechnungsarten.
Note 2: Die vier SpezieS mit ganzen Zahlen, einfache Bruchformen.
Note 3: Reimen mit kleinern ganzen Zahlen in leicht erfaßbaren Ver-

bindungen.
Note: Addition und Subtraktion in ganz kleinen Zahlenräumen (auch

schriftlich nur unter 10000). Etwelcher Gebrauch de« Einmaleins beim Kopf»
rechnen.

Note 5: Unkenntnis im Zifferrechnen und Unfähigkeit, zweistellige
Zahlen im Kopfe zusammenzuzählen.

Katerlandsknnde.
(Geographie, Geschichte, Verfassung.)

Note 1: Verständnis der Schweizerkarte nebst befriedigender Dar-
stellung der Hauptmomente der vaterländischen Geschichte, der Bunde«- und
KantonSverfassung.

Note 2: Richtige Beantwortung einzelner Fragen über schwierigere
Gegenstände au« den drei Gebieten.

Note 3: Kenntnis einzelner leicht erfaßbarer Tatsachen der drei Fach-
tweige.

Note 4: Beantwortung einiger der elementarsten Fragen au« der
Landeskunde.

Note S: Gänzliche Unkenntnis in der VaterlandSkund«.
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